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Lesen Sie Informationen zu folgenden Themen: 

 
ü Termine September 2010 
ü Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
ü Ernstliche Zweifel an Gewinnrealisierung bei Übertragung eines 

Wirtschaftsguts zwischen Schwesterpersonengesellschaften 
ü Gewinn aus Veräußerung von Mitunternehmeranteilen auch dann 

steuerbegünstigt, wenn vorher Anteile an Unter-Personengesellschaft zu 
Buchwerten übertragen werden 

ü Zwischenschaltung einer nicht funktionslosen GmbH zur Vermeidung von 
gewerblichem Grundstückshandel grundsätzlich nicht missbräuchlich 

ü Reisekosten eines Unternehmers für die Teilnahme an offiziellen Reisen 
von Regierungsmitgliedern können abziehbar sein 

ü Werbungskosten bei Teilnahme an einer Auslandsgruppenreise 
ü Zusage einer Pension ohne ausreichende Erprobung ist verdeckte 

Gewinnausschüttung 
ü Disquotale Einlage eines Gesellschafters in eine GmbH führt nicht zur 

Schenkung an die übrigen Gesellschafter 
ü Kein Vorsteuerabzug des Zwischenhändlers bei fehlgeschlagenem 

innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft 
ü Zulässigkeit einer Firma mit Ortsangabe 
ü Mieter haftet für die von Umzugshelfern verursachten Schäden 
ü Mieterhöhung bei fehlgeschlagener Übertragung von 

Schönheitsreparaturen zulässig 
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Termine September 
2010 

 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungs-
beiträge fällig werden: 
 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszu-
schlag3 

10.9.2010 13.9.2010 7.9.2010 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, Solida-
ritätszuschlag 

10.9.2010 13.9.2010 7.9.2010 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 10.9.2010 13.9.2010 7.9.2010 

Umsatzsteuer4 10.9.2010 13.9.2010 7.9.2010 
Sozialversicherung5 28.9.2010 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis 
zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) 
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 
dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Ein-
gang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugs-
ermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den 

drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszu-
schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkas-
sen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.9.2010) an die jeweilige Ein-
zugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin 
an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit 
auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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Zahlungsverzug: Höhe 
der Verzugszinsen 

 

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer 
Rechnung ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, 
wenn hierauf in der Rechnung besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch 
den darauf enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für 
das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht betei-
ligt sind, acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Pro-
zentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes 
gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzie-
rungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffen-
den Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2008: 

Zeitraum Basiszins-
satz 

Verzugszins-
satz 

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 

Verbraucherbeteiligung 

1.1. bis 30.6.2008 3,32 % 8,32 % 11,32 % 

1.7. bis 31.12.2008 3,19 % 8,19 % 11,19 % 

1.1. bis 30.6.2009 1,62 % 6,62 % 9,62 % 

1.7. bis 31.12.2009 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.1. bis 30.6.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.7. bis 31.12.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 %  
 

Ernstliche Zweifel an 
Gewinnrealisierung bei 
Übertragung eines 
Wirtschaftsguts zwi-
schen Schwesterperso-
nengesellschaften 

 

An der A-GmbH & Co. KG waren die Kommanditisten A zu 67 % und B zu 33 % betei-
ligt. Diese gründeten eine B-GmbH & Co. KG, an der sie mit denselben Vermögensantei-
len beteiligt sind. Im Jahr 2006 übertrug die A-GmbH & Co. KG zur Erbringung der 
Kommanditeinlagen drei seit Jahren zum Betriebsvermögen gehörende Grundstücke zu 
Buchwerten auf die B-GmbH & Co. KG. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, die 
Grundstücke seien zum Teilwert zu entnehmen und erhöhte den Gewinn der 
A-GmbH & Co. KG. 
Der Bundesfinanzhof hat dagegen ernstliche Zweifel an einer Gewinnrealisierung bei 
Übertragung eines Wirtschaftsguts zwischen Schwesterpersonengesellschaften. Subjekt 
der Einkünfteerzielung ist der Gesellschafter. Jedem Gesellschafter ist auch sein Anteil an 
den stillen Reserven der Wirtschaftsgüter zuzuordnen. Bei derartigen Übertragungen 
würde die Aufdeckung stiller Reserven zu einer gleichheitswidrigen Besteuerung führen. 
Ein anderer Senat des Bundesfinanzhofs hatte vor Monaten anders entschieden. Die Ent-
scheidung im Hauptsacheverfahren darf deshalb mit Spannung erwartet werden. 
Hinweis: Wer Übertragungen dieser Art vornehmen will, sollte vorher den Rat des Steu-
erberaters einholen. 
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Gewinn aus Veräuße-
rung von Mitunterneh-
meranteilen auch dann 
steuerbegünstigt, wenn 
vorher Anteile an Un-
ter-Personengesell-
schaft zu Buchwerten 
übertragen werden 

 

Für den Gewinn aus der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils, z. B. an einer OHG 
oder KG, kann als Steuerbegünstigung ein Veräußerungsfreibetrag und ein ermäßigter 
Steuersatz gewährt werden. Allerdings muss der gesamte Mitunternehmeranteil ein-
schließlich Sonderbetriebsvermögen veräußert werden. 
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall veräußerten Kommanditisten ihre 
Anteile an der A-KG an fremde Dritte. Einige Tage vorher hatten sie der A-KG gehörende 
Anteile an der Unter-Personengesellschaft X zu Buchwerten auf die neu gegründete B-KG 
übertragen, an der sie zu gleichen Teilen wie an der A-KG beteiligt waren. Das Finanzamt 
lehnte die Steuerbegünstigung ab, weil nicht der gesamte Mitunternehmeranteil ein-
schließlich der Anteile an X veräußert worden war. 
Das Gericht hatte keine Bedenken, die Steuerbegünstigung zu gewähren. Auch die vorhe-
rige Buchwert-Übertragung der Anteile an X auf die B-KG war unschädlich. 

 

Zwischenschaltung ei-
ner nicht funktionslo-
sen GmbH zur Vermei-
dung von gewerblichem 
Grundstückshandel 
grundsätzlich nicht 
missbräuchlich 

 

Im Hinblick auf einen gewerblichen Grundstückshandel ist die Zwischenschaltung einer 
GmbH grundsätzlich nicht missbräuchlich, wenn diese nicht funktionslos ist. Davon ist 
auszugehen, wenn die Gesellschaft wesentliche eigene Tätigkeiten, wie z. B. Bebauung 
des erworbenen Grundstücks und anschließende Verwertung, ausübt. 
Eine GbR hatte in den Neuen Bundesländern Grundstücke von der Treuhandanstalt er-
worben. Die anschließende Bebauung und Vermietung gelang nur teilweise, so dass sich 
die Gesellschaft entschloss, eine Teilfläche an eine gesellschafteridentische GmbH zu 
veräußern. Die GmbH errichtete nachfolgend 45 Wohnungen und veräußerte diese im 
Verlaufe von etwa zwei Jahren. Das Finanzamt rechnete diese Aktivitäten der GbR zu und 
erfasste so statt der bisher veranlagten Verluste aus Vermietung und Verpachtung positive 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb in erheblicher Höhe. 
Der Bundesfinanzhof hat dies anders beurteilt und festgestellt, dass hier kein gewerblicher 
Grundstückshandel der GbR vorliegt. Die ursprüngliche Absicht, das Grundstück selbst zu 
bebauen und zu vermieten, konnte zweifelsfrei nachgewiesen werden. Dass diese Absicht 
aufgegeben wurde, war durch äußere Umstände verursacht, die die Gesellschaft selbst 
nicht zu vertreten hatte. Der Verkauf einer Teilfläche an die personenidentische GmbH, 
die anschließende Bebauung und die Verwertung kann der GbR nicht zugerechnet werden, 
weil die GmbH eigene Aktivitäten entfaltet und die Vermarktung des Objekts auf eigene 
Rechnung und eigenes Risiko betrieben hatte. Eine missbräuchliche Zwischenschaltung 
der Kapitalgesellschaft wäre nur dann anzunehmen gewesen, wenn die erwerbende Ge-
sellschaft zum Zwecke des Ankaufs und des Weiterverkaufs gegründet worden wäre, um 
damit ein Überschreiten der so genannten Drei-Objekt-Grenze bei dem Personenunter-
nehmen zu vermeiden. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 

Reisekosten eines Un-
ternehmers für die Teil-
nahme an offiziellen 
Reisen von Regierungs-
mitgliedern können ab-
ziehbar sein 

 

Der Geschäftsführer einer GmbH, die später in eine AG umgewandelt wurde, und seine 
Ehefrau, die zunächst Angestellte, dann Prokuristin der GmbH sowie der AG, später wie 
ihr Ehemann Vorstand der AG war, hatten mit der GmbH bzw. AG Verträge abgeschlos-
sen, die u. a. die Erstattung sämtlicher Aufwendungen für Geschäftsreisen vorsahen. Für 
den Fall, dass die Geschäftsreisen steuerlich nicht als Betriebsausgaben anerkannt wurden, 
sollten die Aufwendungen lohnversteuert werden. Ab 1993 begleitete der Ehemann als 
Mitglied einer Wirtschaftsdelegation den Ministerpräsidenten auf dessen Auslandsreisen 
in verschiedene Länder. Außerdem besuchte das Ehepaar die Jahrestagung des Weltwirt-
schaftsforums in Davos. Die Kosten wurden jeweils vom Arbeitgeber erstattet. 
Während das Finanzamt die Aufwendungen in allen Jahren als Arbeitslohn versteuern 
wollte, war das Finanzgericht der Meinung, die Reisekosten stellten verdeckte Gewinn-
ausschüttungen dar. Die erhoffte Anbahnung geschäftlicher Kontakte sei zu unsicher 
gewesen. 
Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Im entschiedenen Fall komme eine Aufteilung der 
Reisekosten in einen beruflichen und privaten (Zeit-) Anteil nicht in Betracht. Bei seiner 
erneuten Entscheidung über die berufliche Veranlassung habe das Finanzgericht zu beach-
ten, dass auf Grund der Auswahl der Reiseteilnehmer durch die zuständigen Ministerien 
die betriebliche Veranlassung in der Regel gegeben sei. Auf Grund des Programmablaufs 
sei eine private Veranlassung ausgeschlossen gewesen. Auch sei zu beachten, dass die 
Anbahnung von Kontakten auf solchen Reisen für unternehmerische Ziele genutzt werden 
können. Ein solcher Nutzen ist auch dann gegeben, wenn der Unternehmer durch die 
Informationen auf solchen Reisen von weiteren Aktivitäten absieht. 
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Werbungskosten bei 
Teilnahme an einer 
Auslandsgruppenreise 

 

Reisekosten können nur dann als Werbungskosten abgezogen werden, wenn sie beruflich 
veranlasst sind. Für sogenannte gemischte Aufwendungen mit einer sowohl betrieblichen 
oder beruflichen Veranlassung auf der einen und einer privaten Veranlassung auf der 
anderen Seite galt bisher ein Abzugsverbot. Derartige Aufwendungen waren, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, insgesamt der Privatsphäre zuzuordnen und nicht abzugsfähig. 
Nunmehr ist in „gemischten“ Fällen eine Aufteilung im Verhältnis der beruflichen und 
privaten Zeitanteile vorzunehmen. 
Der Bundesfinanzhof hat in einem weiteren Fall das Finanzgericht zur erneuten Prüfung 
aufgefordert. Dabei muss das Finanzgericht feststellen, ob die beruflichen und privaten 
Veranlassungsbeiträge objektiv voneinander abgrenzbar sind, wenn nicht nur berufliche 
Gründe für die Reise bestanden haben. 
Im entschiedenen Fall hatte eine Gymnasiallehrerin für Englisch an einer achttägigen 
Fortbildungsreise für Englischlehrer nach Dublin teilgenommen und dafür Dienstbefrei-
ung erhalten. Die Reise lief nach einem festen Programm ab und umfasste neben kulturel-
len Vortragsveranstaltungen auch Besichtigungstermine und einen Ausflug nach Belfast. 

 

Zusage einer Pension 
ohne ausreichende Er-
probung ist verdeckte 
Gewinnausschüttung 

 

Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung bestätigt, nach der die Zusage einer Pensi-
on an den Gesellschafter-Geschäftsführer oder an eine diesem nahe stehende Person ohne 
ausreichende Erprobung als verdeckte Gewinnausschüttung zu qualifizieren ist. 
Im vom Gericht entschiedenen Fall war der Geschäftsführer einer GmbH zu 99 % an der 
Gesellschaft beteiligt. Seine Ehefrau arbeitete bereits seit zehn Jahren als kaufmännische 
Angestellte im Betrieb und wurde am 22. Oktober 2000 zur weiteren einzelvertretungsbe-
rechtigten Geschäftsführerin bestellt. Bereits sechs Wochen später erteilte die GmbH der 
Ehefrau die Zusage einer lebenslänglichen Altersrente sowie einer Berufsunfähigkeitsren-
te. Mangels ausreichender Probezeit beurteilte das Finanzamt die Zuführung zur Pensions-
rückstellung als verdeckte Gewinnausschüttung. Das Gericht bestätigte die Rechtsauffas-
sung des Finanzamts. Auf das Erfordernis einer Probezeit könne nicht deshalb verzichtet 
werden, weil die Ehefrau bereits längere Zeit für die GmbH tätig war. In ihrer Arbeit als 
Büroangestellte war sie weisungsgebunden und hatte somit keine einem Geschäftsführer 
vergleichbare führende Stellung inne. 

 

Disquotale Einlage ei-
nes Gesellschafters in 
eine GmbH führt nicht 
zur Schenkung an die 
übrigen Gesellschafter 

 

Erhöht sich der Wert der GmbH-Beteiligung eines Gesellschafters durch die Vermögens-
einlage eines anderen Gesellschafters in die GmbH, liegt darin keine Schenkung des ein-
bringenden an den anderen Gesellschafter. Mit dieser Beurteilung stellt der Bundesfinanz-
hof klar, dass ertragsteuerliche Aspekte bei der Schenkungsteuer als reiner Verkehrsteuer 
keine Rolle spielen. Der anderslautenden Auffassung der Finanzverwaltung in den Erb-
schaftsteuerrichtlinien ist nicht zu folgen. 
Die Situation kann sich bei der Sacheinlage eines Gesellschafters in die GmbH ergeben. 
Der Gesellschafter legt ein Grundstück mit einem Wert von 100 in die Gesellschaft ein. 
Als Gegenleistung erhält er Stammeinlagen im Wert von 40. Bei einer zweigliedrigen 
GmbH verteilen sich die im Grundstück liegenden stillen Reserven von 60 auf beide Ge-
sellschafter. 

 

Kein Vorsteuerabzug 
des Zwischenhändlers 
bei fehlgeschlagenem 
innergemeinschaftli-
chen Dreiecksgeschäft 

 

Von einem innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft spricht man z. B., wenn ein Unter-
nehmer mit Sitz in Deutschland (erster Abnehmer oder Zwischenhändler) von einem 
Unternehmer mit Sitz in Spanien (erster Lieferer) Ware einkauft, diese an einen Unter-
nehmer in den Niederlanden (letzter Abnehmer) weiterverkauft und die Ware unmittelbar 
von dem spanischen Unternehmer an den letzten Abnehmer geliefert wird. In diesem Fall 
schuldet der letzte Abnehmer die Umsatzsteuer, wenn z. B. jeder Unternehmer eine ihm 
von seinem jeweiligen Mitgliedstaat erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ver-
wendet. Der letzte Abnehmer kann die von ihm geschuldete Umsatzsteuer als Vorsteuer 
abziehen. 
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die vorgenannte Behandlung von 
innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften voraussetzt, dass der erste Abnehmer nach-
weist, dass der innergemeinschaftliche Erwerb vom letzten Abnehmer versteuert wurde. 
Kommt der erste Abnehmer dieser Nachweispflicht nicht nach, muss er den innergemein-
schaftlichen Erwerb versteuern. Abweichend von der allgemeinen Regel versagt der Euro-
päische Gerichtshof dem ersten Abnehmer/Zwischenhändler in diesem Fall den gleichzei-
tigen Vorsteuerabzug, da für diesen ansonsten kein Anreiz mehr besteht, die Versteuerung 
durch den letzten Abnehmer nachzuweisen. 
Die Rechtslage in Deutschland entspricht der Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofs, die zum niederländischen Umsatzsteuergesetz ergangen ist. 
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Zulässigkeit einer Fir-
ma mit Ortsangabe 

 

Die Aufnahme einer Ortsangabe in den Namen einer Firma stellt in der Regel nicht allein 
deshalb einen Verstoß gegen das Irreführungsverbot dar, weil die Firma keine führende 
oder besondere Stellung in dem Ort nachgewiesen hat. Eine Irreführung könnte jedoch 
vorliegen, wenn zusätzliche Angaben in dem Firmennamen die Berühmung einer solchen 
besonderen Stellung nahelegen. 
Nach diesen Grundsätzen hat das Oberlandesgericht München die Firma „Münchner 
Hausverwaltung GmbH“ mit Sitz in einer Münchner Nachbargemeinde als eintragungsfä-
hig beurteilt. 

 

Mieter haftet für die 
von Umzugshelfern ver-
ursachten Schäden 

 

Nimmt ein Mieter beim Einzug in eine Mietwohnung die Hilfe dritter Personen in An-
spruch, so haftet er für die von diesen Personen schuldhaft verursachten Schäden. 
Nach Auffassung des Amtsgerichts Gummersbach sind Umzugshelfer Erfüllungsgehilfen 
des Mieters, für deren Fehlverhalten er einzutreten hat. Aus dem Mietvertrag trifft den 
Mieter die Nebenpflicht, beim Einzug in das Gebäude keine Beschädigungen zu verursa-
chen. Kommt es dennoch zu Beschädigungen an der Mietsache, haftet der Mieter für die 
verursachten Schäden. Es bleibt diesem jedoch unbenommen, bei den Helfern Regress zu 
nehmen. 

 

Mieterhöhung bei fehl-
geschlagener Übertra-
gung von Schönheitsre-
paraturen zulässig 

 

Bei öffentlich gefördertem und preisgebundenem Wohnraum ist der Vermieter berechtigt, 
die Kostenmiete einseitig zu erhöhen, wenn die im Mietvertrag enthaltene Klausel über 
die Abwälzung der Schönheitsreparaturen unwirksam ist. 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatte der Vermieter dem Mieter 
angeboten, die unwirksame durch eine wirksame Klausel zu ersetzen. Diese Vertragsände-
rung hatte der Mieter abgelehnt. Daraufhin erhöhte der Vermieter die Miete. Zu Recht, 
meinte das Gericht. Da die Klausel über die Übertragung der Schönheitsreparaturen auf 
den Mieter unwirksam sei, habe nunmehr der Vermieter diese Kosten zu tragen. Dies 
rechtfertige eine Mieterhöhung, weil die Kosten der Schönheitsreparaturen in der vom 
Mieter bisher gezahlten Miete nicht enthalten gewesen seien. Es sei auch nicht systemwid-
rig, dem Vermieter preisgebundenen Wohnraums bei unwirksamer Schönheitsreparatur-
klausel eine Abwälzung dieser Kosten im Wege einer Mieterhöhung auf den Mieter zu 
gestatten, während dies im Bereich des „freien Markts“ nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs nicht möglich ist. 

 
 


